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L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Hochschulgesetzes

Vom 22. Juli 2021

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz  
beschlossen:

Artikel 1

Das Hochschulgesetz vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), 
zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, wird wie folgt geändert:

1. § 27 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Für die im Sommersemester 2020, im Wintersemester 
2020/2021 oder im Sommersemester 2021 in einen Studien-
gang an einer Hochschule des Landes oder an einer Hoch-
schule in freier Trägerschaft eingeschriebenen und nicht be-
urlaubten Studierenden gilt zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie eine von der Regelstudienzeit abwei-
chende um das betreffende oder die betreffenden Semester 
verlängerte individuelle Regelstudienzeit. Das fachlich zu-
ständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung der 
Hochschulen durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass 
auch für künftige Semester, in denen Auswirkungen einer 
Naturkatastrophe oder einer anderen außergewöhnlichen 
Notsituation zu erheblichen und längerfristig andauernden 
Einschränkungen des Hochschul- und Wissenschaftsbe-
triebs führen, eine von der Regelstudienzeit abweichende 
entsprechend verlängerte individuelle Regelstudienzeit gilt.“

2. In § 51 Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„§ 60 bleibt unberührt.“

3. In § 54 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 1 wird die Verweisung  
„§ 60 Abs. 2 und 6“ durch die Verweisung „§ 60 Abs. 2, 5 
und 7“ ersetzt.

4. In § 55 Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
„§ 60 bleibt unberührt.“

5. In § 56 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird die Verweisung  
„§ 60 Abs. 2 und 5“ durch die Verweisung „§ 60 Abs. 2 bis 
4“ ersetzt.

6. In § 57 Abs. 4 Satz 1 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
§ 60 bleibt unberührt.“

7. § 60 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Worte „Akademischen Rätin-

nen und Räte“ durch die Worte „wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Universitäten in Beamtenverhältnissen “ ersetzt.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 8 und wie folgt ge-
ändert:

 Die Angabe „1 bis 4“ wird durch die Angabe „1 bis 7“ 
ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt ge-
ändert:

 Nach dem Wort „Zeit“ werden die Worte „von Profes-
sorinnen und Professoren im Falle einer Berufung nach 
§ 55,“ eingefügt.

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und wie folgt ge-
ändert:

 In Satz 1 werden die Worte „Absatz 2 sowie die für 
die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren in 
Absatz  6“ durch die Worte ‚„den Absätzen 2 und 5“ 
ersetzt.

e) Folgender neue Absatz 7 wird eingefügt: 
 „(7) Unbeschadet der Absätze 1 bis 6 können Beamten-

verhältnisse auf Zeit, die der Qualifizierung dienen, auf 
Antrag um insgesamt höchstens zwölf Monate verlän-
gert werden, soweit die Qualifizierung aufgrund von 
Auswirkungen einer Naturkatastrophe oder einer an-
deren außergewöhnlichen Notsituation, die zu erheb-
lichen und längerfristig andauernden Einschränkungen 
des Hochschul- und Wissenschaftsbetriebs führen und 
die die Beamtin oder der Beamte nicht zu vertreten hat, 
gefährdet ist.“ 

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Mainz, den 22. Juli 2021
Die Ministerpräsidentin

Malu Dreyer
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L a n d e s v e r o r d n u n g
über die gleichzeitige Durchführung von Kommunalwahlen

und Bürgerentscheiden mit der Bundestagswahl am 26. September 2021
Vom 20. Juli 2021

Aufgrund des § 76 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der 
Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 730), BS 2021-1, wird verordnet:

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Grundsatz

Für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwah-
len und der Bürgerentscheide, die gleichzeitig mit der Wahl 
zum Deutschen Bundestag (Bundestagswahl) am 26. Septem-
ber 2021 stattfinden, gelten 
1. das Kommunalwahlgesetz (KWG) in der Fassung vom 

31. Januar 1994 (GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 730), BS 2021-1, 

2. die Kommunalwahlordnung (KWO) vom 11. Oktober 
1983 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 7. Januar 2021 (GVBl. S. 21), BS 2021-1-1,  
und

3. die Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Ja-
nuar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 
und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), 
BS 2020-1, 

soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas 
anderes ergibt.

§ 2 
Sonderstimmbezirke 

Die Bildung von Sonderstimmbezirken (§ 9 KWO, § 85 
Abs. 1 in Verbindung mit §  9 KWO) entfällt.

§ 3  
Vereinigung von Stimmbezirken 

Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter kann in Ab-
stimmung mit der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter inner-
halb des Wahlgebietes Gemeinden oder Teile von diesen 
Gemeinden zu einem Stimmbezirk vereinigen. Die Stimm-
bezirke sollen mit den Wahlbezirken für die Bundestagswahl 
übereinstimmen. Die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahllei-
ter bestimmt dabei, welche Gemeinde die Wahl durchführt.

Teil 2 
Gleichzeitige Durchführung von Kommunalwahlen  

mit der Bundestagswahl am 26. September 2021

§ 4 
Wählerverzeichnis und sonstige Wahlunterlagen

(1) Das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen kann 
mit dem Wählerverzeichnis für die Bundestagswahl in der 
Weise verbunden werden (verbundenes Wählerverzeichnis), 
dass die nach § 14 Abs. 2 Satz 3 der Bundeswahlordnung 
(BWO) in der Fassung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 

19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), notwendigen Spalten um die 
nach § 10 Abs. 3 Satz 3 KWO erforderlichen Spalten ergänzt 
werden. Ist eine Person, die zur Bundestagswahl wahlberech-
tigt ist, zu Kommunalwahlen nicht wahlberechtigt, so ist in 
die Spalte für den Stimmabgabevermerk, die für die betref-
fende Kommunalwahl bestimmt ist, der Sperrvermerk „Nicht 
wahlberechtigt“ oder „N“ einzutragen. Ist eine Person, die zu 
Kommunalwahlen wahlberechtigt ist, zur Bundestagswahl 
nicht wahlberechtigt, so ist in die Spalte für den Stimmab-
gabevermerk, die für die Bundestagswahl bestimmt ist, der 
Sperrvermerk „Nicht wahlberechtigt“ oder „N“ einzutragen.

(2) Abweichend von § 11 Abs. 1 Nr. 1 KWO ist für den Stich-
tag der Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerver-
zeichnis § 16 Abs. 1 BWO anzuwenden.

(3) Für die Wahlberechtigten mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, die zu Kommunalwahlen und zur Bundestagswahl 
wahlberechtigt sind, ist die Wahlbenachrichtigung nach § 12 
KWO mit der Wahlbenachrichtigung nach § 19 Abs. 1 BWO 
zu verbinden. Auf die Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
ist ein Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung 
der Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen für die Bundes-
tagswahl und für die Kommunalwahlen aufzudrucken. § 19 
Abs. 4 BWO gilt für gleichzeitig mit der Bundestagswahl statt-
findende Kommunalwahlen entsprechend.

(4) Wahlberechtigte, die nur zu den Kommunalwahlen wahl-
berechtigt sind, erhalten eine Wahlbenachrichtigung gemäß 
§ 12 KWO nach dem Muster der Anlage 2 KWO.

(5) Abweichend von § 89 KWO gilt für die Sicherung der 
Wahlunterlagen § 89 BWO entsprechend. Wahlbenachrich-
tigungen für die Kommunalwahlen mit etwaiger Stichwahl 
sind den Wählerinnen und Wählern zurückzugeben. Die ein-
genommenen Wahlbenachrichtigungen sind unverzüglich zu 
vernichten. 

§ 5 
Wahlschein, Wahlscheinverzeichnis

(1) Für die Bundestagswahl und für die Kommunalwahlen 
werden getrennte Wahlscheine erteilt, die sich farblich unter-
scheiden müssen. Der Wahlschein für die Kommunalwahlen 
soll von gelber Farbe sein; er erhält dieselbe Wahlscheinnum-
mer wie der Wahlschein für die Bundestagswahl. Im Wahl-
schein nach der Anlage 5 KWO erhält der Merksatz, der mit 
den Worten „Zur Beachtung!“ überschrieben ist, folgende Fas-
sung: „Den mit Datum und Unterschrift versehenen Wahl-
schein für die Kommunalwahl nicht in den gelben Stimmzet-
telumschlag für die Kommunalwahl, sondern zusammen mit 
dem gelben Stimmzettelumschlag für die Kommunalwahl in 
den orangefarbenen Umschlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief 
für die Kommunalwahl“ stecken!“. Im Falle des Satzes 3 kann 
anstelle des Wortes „Kommunalwahl“ auch die konkrete Be-
zeichnung der Wahl aufgedruckt werden; finden in einem 
Wahlgebiet gleichzeitig mehrere Kommunalwahlen statt, sol-
len statt des Wortes „Kommunalwahl“ das Wort „Kommu-
nalwahlen“ oder die konkreten Bezeichnungen der Wahlen 
verwendet werden. 



Nr. 32 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 30. Juli 2021 455

(2) Über die erteilten Wahlscheine für die Bundestagswahl 
und für die Kommunalwahlen kann ein gemeinsames Wahl-
scheinverzeichnis geführt werden.

§ 6 
Briefwahl

(1) Abweichend von § 19 Abs. 5 Satz 4 bis 7 KWO ist für die 
Aushändigung der Wahlscheine und der Briefwahlunterlagen 
§ 28 Abs. 5 Satz 3 bis 6 BWO anzuwenden.

(2) Abweichend von § 34 Abs. 2 Satz 1 und § 75 Abs. 2 Satz 2 
KWO sind die Stimmzettelumschläge für die Kommunalwah-
len von gelber Farbe und mit dem Aufdruck „Stimmzettel-
umschlag für die Kommunalwahl“ zu versehen; § 5 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt auch für die anschließend 
stattfindenden Stichwahlen von Ortsvorsteherinnen und 
Ortsvorstehern, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern so-
wie Landrätinnen und Landräten.

(3) In der Anlage 20 KWO werden unter das Wort „Wahl-
brief“ die Worte „für die Kommunalwahl“ gesetzt; § 5 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Die von § 33 Abs. 1 KWO abwei-
chende Farbe der Stimmzettel für die Mehrheitswahl be-
stimmt die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für die anschließend stattfindenden 
Stichwahlen von Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landrätinnen 
und Landräten.

(4) Das Merkblatt für die Briefwahl nach der Anlage 6 KWO 
wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Merkblatt für die Briefwahl  
für die Kommunalwahl am 26. September 2021“.

2. Der „Wegweiser für die Briefwahl“ wird wie folgt geän-
dert:
a) Die Erläuterung zu Abbildung 4 erhält folgende Fas-

sung:
  „Den Wahlschein für die Kommunalwahl und den ver-

schlossenen gelben Stimmzettelumschlag in den oran-
gefarbenen Wahlbriefumschlag stecken.“

b) Fußnote 1 erhält folgende Fassung:
„1) Gilt für Mehrfarbendruck, Farbe des Stimmzettels 

in Bild 1: grau; Farbe der Stimmzettel in Bild 2: 
grau, grün, rosa; Farbe des Stimmzettelumschlags 
in Bild 2 und 4: gelb; Farbe des Umschlags mit dem 
Aufdruck „Wahlbrief für die Kommunalwahl“ in 
Bild 4 und 5: orangefarben.“

3. Im Übrigen werden folgende Bezeichnungen ersetzt:
a) „der Wahlschein“ durch „der Wahlschein für die Kom-

munalwahl“ und
b) „der blaue Stimmzettelumschlag“ durch „der gelbe 

Stimmzettelumschlag“.   
Für Satz 1 Nr. 1, 2 und 3 Buchst. a gilt § 5 Abs. 1 Satz 4 ent-
sprechend.

§ 7 
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen (§ 12 Satz 4 
KWG, § 13 Abs. 1 KWO) soll mit der Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Bun-
destagswahl (§ 20 Abs. 1 BWO) verbunden werden; insoweit 
sind die Bestimmungen des § 12 Satz 5 und 6 KWG und des 
§ 13 Abs. 2 KWO nicht anwendbar. In der Bekanntmachung 

ist darauf hinzuweisen, dass die Kommunalwahlen und die 
Bundestagswahl gleichzeitig stattfinden und dass Wählerin-
nen und Wähler, die bei den Kommunalwahlen und bei der 
Bundestagswahl durch Briefwahl wählen, zwei Wahlbriefe 
absenden müssen.

(2) Die Wahlbekanntmachung für die Kommunalwahlen 
(§ 42 Abs. 1 KWO) soll mit der Wahlbekanntmachung für die 
Bundestagswahl (§ 48 Abs. 1 BWO) verbunden werden; inso-
weit sind die Bestimmungen des § 42 Abs. 2 KWO nicht an-
wendbar. In der Wahlbekanntmachung ist zusätzlich darauf 
hinzuweisen, wie sich die Stimmzettel für die verschiedenen 
Wahlen durch die Farbe des Papiers und durch den Aufdruck 
unterscheiden.

§ 8 
Wahlraum, Wahlurne

Die Kommunalwahlen sollen in demselben Wahlraum statt-
finden wie die Bundestagswahl. Für die Kommunalwahlen 
soll mindestens eine gesonderte Wahlurne verwendet werden.

§ 9 
Ermittlung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk

Bei der Ermittlung der Wahlergebnisse für die gleichzei-
tig stattfindenden Wahlen hat § 67 BWO Vorrang vor § 51 
Abs. 3 und § 77 Abs. 1 KWO.

§ 10 
Durchführung der Briefwahl

Ist der Briefwahlvorstand für die Bundestagswahl mit dem 
Briefwahlvorstand für die Kommunalwahlen verbunden, so 
gelten § 8 Satz 2 und § 9 entsprechend.

Teil 3 
Gleichzeitige Durchführung von Bürgerentscheiden  

mit der Bundestagswahl am 26. September 2021

§ 11 
Stimmberechtigtenverzeichnis und  
sonstige Abstimmungsunterlagen

(1) Das Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerent-
scheid kann mit dem Wählerverzeichnis für die Bundestags-
wahl in der Weise verbunden werden, dass die nach § 14 Abs. 2 
Satz 3 BWO notwendigen Spalten um die nach § 85 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 3 KWO erforderlichen Spal-
ten ergänzt werden. Ist eine Person, die zur Bundestagswahl 
wahlberechtigt ist, zum Bürgerentscheid nicht stimmberech-
tigt, so ist in die Spalte für den Stimmabgabevermerk, die für 
den betreffenden Bürgerentscheid bestimmt ist, der Sperrver-
merk „Nicht stimmberechtigt“ oder „N“ einzutragen.

(2) Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 
Abs. 1 Nr. 1 KWO ist für den Stichtag der Eintragung der 
Stimmberechtigten in das Stimmberechtigtenverzeichnis § 16 
Abs. 1 BWO anzuwenden.

(3) Stimmberechtigte deutsche Staatsangehörige sowie stimm-
berechtigte Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union erhalten eine Abstimmungsbenachrich-
tigung nach § 85 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit § 12 KWO 
nach dem entsprechenden Muster der Anlage 2 KWO. 

(4) Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 89 
KWO gilt für die Sicherung der Abstimmungsunterlagen § 89 
BWO entsprechend.
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§ 12 
Abstimmungsschein, Abstimmungsscheinverzeichnis

(1) Für den Bürgerentscheid wird ein getrennter Abstimmungs-
schein erteilt, der sich farblich von dem Wahlschein für die Bun-
destagswahl unterscheiden muss. Der Abstimmungsschein soll 
von grüner Farbe sein; er erhält dieselbe Wahlscheinnummer 
wie der Wahlschein für die Bundestagswahl. Im Abstimmungs-
schein für den Bürgerentscheid nach § 85 Abs. 3 in Verbindung 
mit der Anlage 5 KWO erhält der Merksatz, der mit den Wor-
ten „Zur Beachtung!“ überschrieben ist, folgende Fassung: „Den 
mit Datum und Unterschrift versehenen Abstimmungsschein 
für den Bürgerentscheid nicht in den grünen Abstimmungsum-
schlag, sondern zusammen mit dem grünen Abstimmungsum-
schlag in den hellgrünen Umschlag mit dem Aufdruck „Ab-
stimmungsbriefumschlag für den Bürgerentscheid“ stecken!“. 
Im Falle des Satzes 3 kann anstelle des Wortes „Bürgerent-
scheid“ auch die konkrete Bezeichnung des Bürgerentscheids 
aufgedruckt werden; finden in einem Wahlgebiet gleichzeitig 
mehrere Bürgerentscheide statt, sollen statt des Wortes „Bür-
gerentscheid“ das Wort „Bürgerentscheide“ oder die konkreten 
Bezeichnungen der Bürgerentscheide verwendet werden. 

(2) Über die erteilten Abstimmungsscheine für den Bürgerent-
scheid sowie über die erteilten Wahlscheine für die Bundes-
tagswahl kann ein gemeinsames Verzeichnis geführt werden.

§ 13 
Briefabstimmung

(1) Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 
Abs. 5 Satz 4 bis 7 KWO ist für die Aushändigung der Ab-
stimmungsscheine und der Briefabstimmungsunterlagen § 28 
Abs. 5 Satz 3 bis 6 BWO anzuwenden.

(2) Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 
Abs. 2 Satz 1 und § 75 Abs. 2 Satz 2 KWO sind die Abstim-
mungsumschläge von grüner Farbe und mit dem Aufdruck 
„Abstimmungsumschlag für den Bürgerentscheid“ zu verse-
hen. § 12 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(3) Abweichend von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 35 
KWO sind die Abstimmungsbriefumschläge für den Bürger-
entscheid hellgrün.

(4) Das Merkblatt für die Briefabstimmung beim Bürgerent-
scheid nach § 85 Abs. 3 in Verbindung mit der Anlage 6 
KWO wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Merkblatt für die Briefabstimmung 
für den Bürgerentscheid am 26. September 2021“.

2. Im „Wegweiser für die Briefabstimmung“ erhält die Erläu-
terung zu Abbildung 4 folgende Fassung:
„Den Abstimmungsschein für den Bürgerentscheid und 
den verschlossenen grünen Abstimmungsumschlag in den 
hellgrünen Abstimmungsbriefumschlag stecken.“

3. Im Übrigen werden folgende Bezeichnungen ersetzt:
a) „der blaue Abstimmungsumschlag“ durch „der grüne 

Abstimmungsumschlag“ und
b) „der orangefarbene Abstimmungsbriefumschlag“ durch 

„der hellgrüne Abstimmungsbriefumschlag“.

§ 14 
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerentscheid (§ 67 

in Verbindung mit § 58 in Verbindung mit § 12 Satz 4 KWG, 
§ 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KWO) soll mit der 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis für die Bundestagswahl (§ 20 Abs. 1 BWO) ver-
bunden werden; insoweit sind die Bestimmungen des § 67 in 
Verbindung mit § 58 in Verbindung mit § 12 Satz 5 und 6 
KWG und des § 83 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 KWO 
nicht anwendbar. In der Bekanntmachung ist darauf hinzu-
weisen, dass der Bürgerentscheid und die Bundestagswahl 
gleichzeitig stattfinden und dass die Wählerinnen und Wäh-
ler, die bei der Bundestagswahl durch Briefwahl wählen und 
die Abstimmenden, die bei dem Bürgerentscheid durch Brief- 
abstimmung abstimmen, einen Wahlbrief für die Bundestags-
wahl und einen Abstimmungsbrief für den Bürgerentscheid 
absenden müssen. 

(2) Die Abstimmungsbekanntmachung zum Bürgerentscheid 
(§ 85 Abs. 6 KWO, Anlage 32 KWO) soll mit der Wahlbe-
kanntmachung für die Bundestagswahl (§ 48 Abs. 1 BWO) 
verbunden werden. In der Bekanntmachung ist zusätzlich 
darauf hinzuweisen, wie sich die Stimmzettel für die Bundes-
tagswahl und den Bürgerentscheid durch die Farbe des Pa-
piers und durch den Aufdruck unterscheiden.

§ 15 
Abstimmungsraum, Abstimmungsurne

Der Bürgerentscheid soll in demselben Raum stattfinden wie 
die Bundestagswahl. Für den Bürgerentscheid müssen geson-
derte Abstimmungsurnen verwendet werden.

§ 16 
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses  

im Stimmbezirk

Die Ermittlung des Wahlergebnisses der Bundestagswahl 
nach § 67 BWO hat Vorrang vor der Ermittlung des Abstim-
mungsergebnisses des Bürgerentscheids nach § 87 Abs. 1 und 
2 KWO.

§ 17 
Durchführung der Briefabstimmung

Ist der Briefwahlvorstand für die Bundestagswahl mit dem 
Briefabstimmungsvorstand für die Bürgerentscheide verbun-
den, so gelten § 15 Satz 2 und § 16 entsprechend.

Teil 4 
Weitere Bestimmungen für die gleichzeitige Durch- 

führung von Kommunalwahlen und Bürgerentscheiden 
mit der Bundestagswahl am 26. September 2021

§ 18 
Grundsatz 

Sofern in einer Gemeinde gleichzeitig Kommunalwahlen und 
Bürgerentscheide mit der Bundestagswahl stattfinden, gelten 
die Bestimmungen der Teile 2 und 3 entsprechend, soweit sich 
aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas anderes er-
gibt. 

§ 19 
Stimmberechtigtenverzeichnis und  

verbundenes Wählerverzeichnis

Das Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerentscheid 
kann mit dem verbundenen Wählerverzeichnis nach § 4 
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Abs. 1 in der Weise verbunden werden, dass die nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 notwendigen Spalten um die nach § 85 Abs. 1 
in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 3 KWO erforderlichen 
Spalten ergänzt werden. 

§ 20 
Abstimmungsschein und gemeinsames Verzeichnis 

über Wahlscheine und Abstimmungsscheine

(1) Der getrennte Abstimmungsschein für den Bürgerent-
scheid (§ 12 Abs. 1) muss sich zusätzlich farblich von den 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen unterscheiden.  

(2) Über die erteilten Abstimmungsscheine für den Bürgerent-
scheid sowie über die erteilten Wahlscheine für die Bundes-
tagswahl und die Kommunalwahlen kann ein gemeinsames 
Verzeichnis geführt werden. 

§ 21  
Bekanntmachungen über Wahlen und  

Bürgerentscheide 

(1) Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Stimmberechtigtenverzeichnis für den Bürgerentscheid (§ 67 in 
Verbindung mit § 58 in Verbindung mit § 12 Satz 4 KWG, § 85 
Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KWO) soll mit der Be-
kanntmachung nach § 7 Abs. 1 verbunden werden; insoweit sind 
die Bestimmungen des § 67 in Verbindung mit § 12 Satz  5 und 6 
KWG und des § 83 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 KWO nicht 
anwendbar. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass 
die Kommunalwahlen, die Bürgerentscheide und die Bundes-
tagswahl gleichzeitig stattfinden und dass die Wählerinnen und 
Wähler, die bei der Bundestagswahl und den Kommunalwahlen 
durch Briefwahl wählen und die Abstimmenden, die bei den 
Bürgerentscheiden durch Briefabstimmung abstimmen, zwei 
Wahlbriefe und einen Abstimmungsbrief absenden müssen. 

(2) Die Abstimmungsbekanntmachung zum Bürgerentscheid 
(§ 85 Abs. 6 KWO, Anlage 32 KWO) soll mit der Wahlbe-
kanntmachung nach § 7 Abs. 2 verbunden werden. In der 
Bekanntmachung nach Satz 1 ist zusätzlich darauf hinzuwei-
sen, wie sich die Stimmzettel für die Kommunalwahlen, die 
Bundestagswahl und die Bürgerentscheide durch die Farbe des 
Papiers und durch den Aufdruck unterscheiden.

§ 22 
Ermittlung des Abstimmungsergebnisses  

im Stimmbezirk

Die Ermittlung der Wahlergebnisse in der Reihenfolge nach 
§ 67 BWO, § 51 Abs. 3 und § 77 Abs. 1 KWO hat Vorrang 
vor der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nach § 87 
Abs. 1 und 2 KWO. 

Teil 5  
Schlussbestimmungen

§ 23 
Muster

Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter stellt den 
Gemeindeverwaltungen Muster zur Verfügung für die:
1. verbundene Wahlbenachrichtigung und für den gemeinsa-

men Wahlscheinantrag nach § 4 Abs. 3,
2. Bekanntmachungen nach § 7 Abs. 1 und 2, 
3. Bekanntmachungen nach § 14 Abs. 1 und 2 und 
4. Bekanntmachungen nach § 21 Abs. 1 und 2.

§ 24 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Mainz, den 20. Juli 2021
Der Minister des Innern und für Sport 

Roger Lewentz
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A n o r d n u n g
über die Geschäftsverteilung der
Landesregierung Rheinland-Pfalz

Vom 18. Mai 2021

Aufgrund des Artikels 105 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung für 
Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947 (VOBl. S. 209), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 8. Mai 2015 (GVBl. S. 35), BS 100-1, 
erlässt die Landesregierung folgende Anordnung:

§ 1 
Staatskanzlei

Der Geschäftsbereich der Staatskanzlei mit den Dienstsitzen 
in Mainz, Berlin und Brüssel umfasst die Führung der Ge-
schäfte der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten 
und der Landesregierung sowie der Vertretung des Landes 
Rheinland-Pfalz beim Bund und bei der Europäischen Union, 
insbesondere
1. die Beratung und Unterstützung der Ministerpräsidentin 

oder des Ministerpräsidenten bei der Festlegung und Um-
setzung der Richtlinien der Politik,

2. die Vorbereitung von Regierungserklärungen,
3. die zentrale Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Lan-

desregierung,
4. die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltun-

gen der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten 
und der Landesregierung,

5. die Regierungsplanung und die Ressortkoordinierung, ins-
besondere die Entscheidungsvorbereitung für Staatssek- 
retärskonferenz und Ministerrat in Landes- und Bundes-
angelegenheiten (einschließlich Bundesrat),

6. die Vorbereitung gemeinsamer Sitzungen des Ministerrats 
mit anderen Regierungen, mit Kirchen und gesellschaftli-
chen Gruppen,

7. die Vorbereitung der Konferenzen der Chefinnen und der 
Chefs der Staats- und Senatskanzleien sowie der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder,

8. die Geschäftsführung bezüglich der Zusammenarbeit zwi-
schen den Verfassungsorganen Landtag und Landesregie-
rung,

9. die Vorbereitung der Ausfertigung von Gesetzen und 
Rechtsverordnungen der Landesregierung sowie die He-
rausgabe und Redaktion des Gesetz- und Verordnungs-
blatts, des Ministerialblatts und des Staatsanzeigers,

10. die Vorbereitung des Abschlusses von Staatsverträgen 
und Verwaltungsabkommen, soweit nicht einem Ressort 
übertragen,

11. die Vorbereitung der Anordnung von Gnadenentschei-
dungen, soweit das Begnadigungsrecht nicht den Ministe-
rinnen und Ministern übertragen ist,

12. die Vorbereitung der Verleihung von Auszeichnungen 
durch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsiden-
ten, die Orden und die Ehrenzeichen sowie die Mitwir-
kung bei der Verleihung von Auszeichnungen durch die 
Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten,

13. die Beziehungen der Ministerpräsidentin oder des Mi-
nisterpräsidenten zur Bundeswehr und zu den alliierten 
Streitkräften und die Koordinierung der Konversionspo-
litik,

14. die Koordination und ressortübergreifende Vernetzung 
von bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt,

15. das Bürgerbüro der Landesregierung,
16. die allgemeinen Petitionsangelegenheiten,

17. die Koordinierung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit sowie die Pflege und Entwicklung der Partner-
schaften des Landes,

18. das Protokoll der Landesregierung (Staats- und Diploma-
tenbesuche, Konsularangelegenheiten, Verkehr mit dem 
Bundespräsidialamt, dem Auswärtigen Amt und  auslän-
dischen Dienststellen in der Bundesrepublik Deutsch-
land),

19. die Koordinierung der Ministerien in Personalangelegen-
heiten sowie die Personalangelegenheiten der Beamtinnen 
und Beamten und der Beschäftigen der Landesverwaltung, 
die nicht auf die Ministerinnen und Minister übertragen 
sind,

20. die Koordinierung von ressortübergreifenden Organisati-
onsfragen der Landesregierung (insbesondere die Gemein-
same Geschäftsordnung) und die Unterrichtung über 
beabsichtigte Auslandsreisen der Mitglieder der Landesre-
gierung,

21. die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP), die Nach-
haltigkeitsstrategie Rheinland-Pfalz und das Gremium für 
nachhaltige Entwicklung Rheinland-Pfalz,

22. den Ovalen Tisch für Ausbildung und Fachkräftesiche-
rung sowie die Koordinierung der Fachkräftestrategie für 
Rheinland-Pfalz,

23. die Angelegenheiten des Rundfunks und der Medien, ins-
besondere des Hörfunks, des Fernsehens, des Films, des 
Internets und der Presse, 

24. die Digitalisierung sowie die Telekommunikation im 
Bereich Medien, die Telemedien, die Medienkonvergenz 
sowie die Frequenzpolitik und -vergabe,

25. die Koordinierung der digitalen Transformation im Be-
reich Medien, die Weiterentwicklung des Medienstand-
orts Rheinland-Pfalz, die Vernetzung der Akteure im Be-
reich Medien u. a. in Digital Hubs, die Medienförderung 
und die audiovisuelle Kreativwirtschaft,

26. die Rechtsaufsicht über die Medienanstalt Rheinland-
Pfalz sowie – turnusmäßig im Wechsel mit den anderen 
Staatsvertragsländern – über Südwestrundfunk, Zweites 
Deutsches Fernsehen und Deutschlandradio,

27. die Vertretung des Landes beim Bund und bei der Europä-
ischen Union, 

28. die Förderung von Landesinteressen gegenüber zwischen-
staatlichen Einrichtungen,

29. die Vertretung des Landes in den Sitzungen des Deut-
schen Bundestags, soweit diese nicht von einem Fachres-
sort oder von einem anderen durch die Landesregierung 
bestimmten Ressort wahrgenommen wird,

30. die Mitwirkung in Bundesratsangelegenheiten sowie die 
Koordinierung der Vorbereitung der Bundesratssachen 
gemäß der Gemeinsamen Geschäftsordnung,

31. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge 
beim Bund und bei der Europäischen Union sowie die 
Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Infor-
mationen, die regelmäßige Unterrichtung der Minister-
präsidentin oder des Ministerpräsidenten und der weite-
ren Mitglieder der Landesregierung,

32. die Wahrnehmung der Mitgliedschaft des Landes im Aus-
schuss der Regionen, soweit diese durch die Landesregie-
rung wahrgenommen wird,
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33. die Herstellung von Kontakten und die Pflege der Verbin-
dungen der Landesregierung
a) zur Bundespräsidentin oder zum Bundespräsidenten,
b) zum Deutschen Bundestag, seinen Fraktionen und ins-

besondere den rheinland-pfälzischen Bundestagsabge-
ordneten,

c) zur Bundesregierung,
d) zu den anderen Landesregierungen über deren Vertre-

tungen beim Bund,
e) zu den Organen der Europäischen Union, insbeson-

dere zum Europäischen Parlament und seinen Frakti-
onen sowie zu den rheinland-pfälzischen Europaabge-
ordneten,

f) zu den mit Europafragen befassten deutschen Stellen 
in Brüssel und Straßburg und zu den bei der Europä-
ischen Union akkreditierten Personen,

g) zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel,
34. die Einbringung der Interessen des Landes im Sinne der 

Wahrung der bundesstaatlichen Ordnung in die Bundes-
politik,

35. die Wahrnehmung der Interessen des Landes gegenüber 
den Organen der Europäischen Union, europäischen Ver-
bänden und Institutionen sowie die Darstellung der Poli-
tik der Landesregierung in der Öffentlichkeit,

36. die Unterrichtung interessierter Stellen in Brüssel über 
Entwicklungen in Rheinland-Pfalz mit europäischem Be-
zug,

37. die umfassende Information und Unterstützung der Mi-
nisterien bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gegen-
über den Organen des Bundes und der Europäischen 
Union,

38. die Information des Landtags über Europaangelegenhei-
ten von ressortübergreifender Bedeutung,

39. die allgemeine Information über Förderungsmöglichkei-
ten der Europäischen Union sowie die unterstützende 
Begleitung entsprechender Anträge vor Ort,

40. die Koordinierung und Durchführung der Entsendung 
von Bediensteten zu den europäischen Institutionen,

41. die Vertretung des Landes in der Ständigen Vertragskom-
mission der Länder,

42. die Repräsentation von Politik, Wirtschaft und Kultur des 
Landes.

§ 2 
Die Ministerien

(1) Die Geschäfte der Landesregierung im Übrigen werden 
gemäß den §§ 3 bis 11 auf folgende Geschäftsbereiche (Minis-
terien) aufgeteilt:
1. das Ministerium des Innern und für Sport,
2. das Ministerium der Finanzen,
3. das Ministerium der Justiz,
4. das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und 

Digitalisierung,
5. das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, 
6. das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 

und Weinbau,
7. das Ministerium für Bildung,
8. das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit,
9. das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 

Mobilität. 

(2) Die aus Gesetzen oder Rechtsverordnungen sich ergeben-
den Zuständigkeiten bleiben unberührt.

§ 3 
Ministerium des Innern und für Sport

Der Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für 
Sport umfasst insbesondere folgende Aufgaben:
1. das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht, das Wahl-

recht, das Parteienrecht, die Volksbegehren, die Volksent-
scheide,

2. das allgemeine öffentliche Dienstrecht,
3. die Organisation der staatlichen Verwaltung sowie die 

Verwaltungsmodernisierung außer eGovernment und 
Verwaltungsdigitalisierung, 

4. Grundsatzfragen der Beamtenausbildung und der berufli-
chen Bildung für den öffentlichen Dienst,

5. die Fortbildung des Personals der Landesverwaltung; § 5 
Nr. 18 und § 6 Nr. 25 bleiben unberührt,

6. das Datenschutzrecht mit Ausnahme des Verbraucherda-
tenschutzes, das Recht der Informationsfreiheit nach dem 
Landestransparenzgesetz mit Ausnahme des Umweltin-
formationsrechts, 

7. das Kommunalrecht, die kommunale Entwicklung,
8. die Dorferneuerung, die Dorfverschönerung (gemeinsam 

mit dem für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zu-
ständigen Ministerium),

9. die Förderung von zivilen und militärischen Konversions-
maßnahmen im kommunalen Bereich sowie die Konver-
sion der Flughäfen,

10. die sonstigen Infrastrukturmaßnahmen,
11. die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Polizei, den 

Verfassungsschutz,
12. das Waffenrecht,
13. das Melde-, Pass- und Personalausweisrecht, das Staatsan-

gehörigkeits- und Personenstandsrecht,
14. das Wehrwesen, die zivile Verteidigung, den Brand- und 

Katastrophenschutz, das Rettungswesen,
15. das Sammlungswesen,
16. das Glücksspielwesen und das Lotteriewesen, soweit nicht 

die Zuständigkeit des Ministeriums der Finanzen gegeben 
ist, das Spielbankenrecht, 

17. das Sonn- und Feiertagsrecht,
18. das Versammlungsrecht,
19. das Vereinsrecht,
20. die Sport- und Freizeitpolitik, die Sportförderung,
21. das Vermessungs- und Katasterwesen,
22. die Bodenordnung  und die Wertermittlung nach dem 

Baugesetzbuch,
23. die Entwicklungszusammenarbeit (Partnerschaft mit Ru-

anda),
24. die Statistikangelegenheiten,
25. die Angelegenheiten der Stiftungen,
26. das öffentliche Versicherungswesen,
27. die Raumordnung und die Landesplanung,
28. das Weltkulturerbe,
29. die Generaldirektion Kulturelles Erbe einschließlich 

Denkmalpflege, Archäologie, Burgen, Schlösser, Altertü-
mer und Landesmuseen.

§ 4 
Ministerium der Finanzen

Der Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen umfasst 
die Finanz- und Bauangelegenheiten, insbesondere
1. den Landeshaushalt, insbesondere Aufstellung, Vollzug 

und Rechnungslegung sowie Entlastung der Landesregie-
rung,
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2. das Haushaltsrecht und die Haushaltssystematik,
3. die allgemeinen Angelegenheiten des Anordnungs-, Kas-

sen- und Rechnungswesens,
4. das Landesgebührenrecht,
5. die finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen, die Finanz-

planung,
6. die kommunalen Finanzangelegenheiten und den Finanz-

ausgleich, den Länderfinanzausgleich,
7. die Kreditaufnahme für den Landeshaushalt, die Wirt-

schaftlichkeitsanalysen, die Schuldenverwaltung,
8. die Landeshauptkasse,
9. die Verwaltung der Gemeinschafts-, Landes- und Realsteu-

ern sowie der Bundessteuern und der Steuern der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, soweit Landesfinanzbehör-
den damit beauftragt sind,

10. das Recht der steuerberatenden Berufe,
11. das finanzielle öffentliche Dienstrecht (Besoldungsrecht, 

Versorgungsrecht, Tarifrecht, Beihilferecht, Reise- und 
Umzugskostenrecht),

12. das behördliche Kraftfahrwesen, 
13. die Aufsicht über die Investitions- und Strukturbank 

Rheinland-Pfalz (ISB), die Angelegenheiten der ISB im 
Bereich Bürgschaften und Garantien, die Finanzhilfen der 
Kredit-Garantiegemeinschaften (KGG), die Landesbürg-
schaften,

14. das Transparenzrichtlinie-Gesetz,
15. den Lastenausgleich,
16. die Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung, die Ver-

waltung der Beteiligungen des Landes einschließlich der 
Staatsbäder,

17. das Lotteriewesen nach § 4 Abs. 1 des Landesglücksspiel-
gesetzes,

18. die Wiedergutmachung,
19. die soziale Wohnraumförderung, die technischen Ange-

legenheiten des Wohnungs- und Städtebaus, das Wohn-
geld, die Wohnungsmodernisierungen, die Förderung der 
Wohnungskonversion,

20. den staatlichen Hochbau,
21. das Bauordnungs- und -planungsrecht, das Architektenrecht,
22. die öffentlich privaten Partnerschaften (Public Private 

Partnerships – PPP).

§ 5 
Ministerium der Justiz

Der Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz umfasst die 
Angelegenheiten der Rechtspflege und der Verfassung, insbe-
sondere
1. das Verfassungsrecht – einschließlich der Vertretung der 

Landesregierung in verfassungsrechtlichen Streitigkei-
ten – und das allgemeine Völkerrecht,

2. das Bürgerliche Recht und die Sonderprivatrechte, soweit 
nicht die Zuständigkeit anderer Ressorts besteht, sowie 
das Strafrecht einschließlich des Nebenstrafrechts, das Ge-
richtsverfassungs- und das Verfahrensrecht der Gerichte 
einschließlich des einschlägigen Kostenrechts,

3. die Aufsicht über die Rechtspflege; das Dienstrecht der 
Richterschaft, einschließlich des Disziplinar- und Perso-
nalvertretungsrechts,

4. die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften,
5. den Strafvollzug, das Gesundheitsmanagement im Straf-

vollzug,
6. die Landesstiftung Opferschutz, die Stiftung Entschul-

dungshilfe für Straffällige in Rheinland-Pfalz,

7. die Prüfung von Gesetz- und Verordnungsentwürfen in 
rechtlicher und gesetzestechnischer Hinsicht,

8. das Staats- und Amtshaftungsrecht,
9. die Rechtsbereinigung und -vereinfachung,
10. die Zentrale Stelle für die Bereinigung der Verwaltungs-

vorschriften,
11. die Sammlung des bereinigten Landesrechts Rheinland-

Pfalz,
12. das Verkündungsrecht,
13. die Ausübung des Begnadigungsrechts, soweit dieses nicht 

der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten 
vorbehalten oder auf andere Ministerinnen und Minister 
übertragen ist,

14. die Organisation der Gerichte und Staatsanwaltschaften,
15. das Notarwesen, das Rechtsanwaltswesen und das Rechts-

dienstleistungswesen,
16. die Durchführung des Rechtshilfeverkehrs mit dem Aus-

land,
17. die Leitung und Beaufsichtigung aller sonstigen Angele-

genheiten der Justizverwaltung,
18. das Ausbildungs- und Prüfungswesen sowie die Fortbil-

dung für die Bereiche Justiz und Justizvollzug.

§ 6 
Ministerium für Arbeit, Soziales,  

Transformation und Digitalisierung

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Transformation und Digitalisierung umfasst die arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen sowie die sozialen und gene-
rationspolitischen Angelegenheiten, die Angelegenheiten der 
Weiterbildung sowie die allgemeinen und infrastrukturellen 
Angelegenheiten der Digitalisierung, insbesondere
1. das Arbeitsrecht einschließlich der Heimarbeit,
2. das Führen des Tarifregisters, die Allgemeinverbindlicher-

klärungen von Tarifverträgen und das Schlichtungswesen,
3. die Arbeitsmarktpolitik (allgemeine, europäische und 

internationale) einschließlich diesbezüglicher Fragen der 
Konversion und des Europäischen Sozialfonds,

4. die Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und der 
Schwarzarbeit, soweit nicht die Zuständigkeit anderer 
Ressorts besteht,

5. die nicht-akademischen Heilberufe und Pflegeberufe,
 6. die Transformation der Arbeitswelt,
 7. die allgemeine und berufliche Weiterbildung,
8. den sozialen, technischen und medizinischen Arbeits-

schutz,
9. die Unfall- und Rentenversicherung,
10. die Pflegepolitik und die Pflegeversicherung,
11. die soziale Sicherung, die Armutsbekämpfung und die 

Schuldnerberatung, 
12. die Seniorenpolitik und die Politik für Generationen,
13. die Grundsatzfragen des demografischen Wandels,
14. die Inklusion von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-

nen mit Behinderung einschließlich des Schwerbehinder-
tenrechts,

15. die berufliche und die soziale Rehabilitation,
16. das soziale Entschädigungsrecht,
17. die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen, 
18. die Maßnahmen gegen Drogen- und Rauschmittelmiss-

brauch und die Suchtkrankenhilfe,
19. die Grundsatzfragen der Digitalisierung, die Verwal-

tungsdigitalisierung sowie die zentrale Steuerung von 
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E-Government und IT-Angelegenheiten der Landesregie-
rung einschließlich der Finanzierung,

20. die Zusammenarbeit mit Europäischer Union, Bund und 
Ländern beim Einsatz der Informationstechnologie so-
wie die länderübergreifende Kooperation im Bereich des  
E-Governments,

21. den Landesbetrieb Daten und Information,
22. das Onlinezugangsgesetz,
23. die Breitband- und digitale Infrastruktur einschließlich 

der Finanzierung, die landesweite Telekommunikations-
infrastruktur und die Telekommunikationsanlage der 
Landesregierung,

24. die Steuerung der Informationssicherheit in der Landes-
verwaltung,

25. die IT-orientierte Fortbildung; § 5 Nr. 18 bleibt unbe-
rührt. 

§ 7 
Ministerium für Familie, Frauen,  

Kultur und Integration

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Frauen, 
Kultur und Integration umfasst die Angelegenheiten der Fa-
milie, der Kinder mit Ausnahme der frühkindlichen Bildung, 
der Frauen, der Jugend, der Integration und Migration sowie 
des Verbraucherschutzes und kulturelle Angelegenheiten, ins-
besondere
1. die Familienpolitik einschließlich des Familienleistungs-

ausgleichs, Elterngelds und Unterhaltsvorschusses sowie 
allgemeine Fragen des Ehe- und Familienrechts, die Stif-
tung „Familie in Not“,

2. die Hilfen zur Erziehung und die frühen Hilfen,
3. die Aus- und Fortbildung für Soziale Berufe (FH) und 

deren staatliche Anerkennung, Anerkennungsverfahren 
nach dem Landesgesetz über die staatliche Anerkennung 
von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen (SoAnG),

4. die Demokratieförderung, die Gewalt- und Extremismus-
prävention im sozialen Kontext, 

5. die soziale Beratung und die Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung,

6. den Kinder- und Jugendschutz,
7. die Frauenförderung im öffentlichen Dienst, 
8. die frauenrelevanten Angelegenheiten in den Bereichen 

Arbeitsmarktpolitik, Konversion, Verwaltungsmoderni-
sierung, Steuer- und Rentenrecht sowie Bildung und Kul-
tur,

9. die Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt gegen 
Mädchen und Frauen sowie die Maßnahmen zur Verbes-
serung der sozialen Situation von Frauen,

10. die kommunalen Gleichstellungsstellen und die Frauenor-
ganisationen,

11. die Gleichstellung im Bereich sexuelle und geschlecht-
liche Identität, die Antidiskriminierungsstelle und die 
ehrenamtliche Beauftragte oder den ehrenamtlichen Be-
auftragten für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und 
Geschlechtsidentität (für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queer; 
LSBTTIQ),

12. die Kinder- und Jugendpolitik mit Ausnahme der früh-
kindlichen Bildung sowie das Jugendrecht und das Kin-
der- und Jugendhilferecht, soweit nicht der Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Bildung berührt ist, 

13. die Förderung der Integration der Migrantinnen und Mi-
granten in Rheinland-Pfalz,

14. das Ausländerwesen, die Migrantenaufnahme und -unter-
bringung, die Einbürgerung, 

15. die Beauftragte oder den Beauftragten der Landesregie-
rung für Migration und Integration, 

16. die Verbraucherpolitik, den wirtschaftlichen und recht-
lichen Verbraucherschutz, den Verbraucherdatenschutz, 
die Verbraucherberatung, die Verbraucherinformation 
und die Verbraucherbildung (auch zu den Bereichen Fi-
nanzen und Digitales) sowie die Förderung eines nachhal-
tigen Konsumverhaltens,

17. das Archivwesen, die Museen (ohne GDKE-Einrichtun-
gen), die öffentlichen Bibliotheken,

18. die Förderung der bildenden Kunst, der Medienkunst, der 
Videokunst, der Musik und der Literatur sowie die Lese-
förderung, 

19. das Theaterwesen sowie die freie Szene und die Soziokultur,
20. die Filmförderung,
21. die Staatsorchester,
22. die Kulturpädagogik der Kultureinrichtungen, die Kunst- 

und Musikschulen (soweit nicht im Schulgesetz geregelt), 
die kulturellen Vereine, die kulturellen Fragen des Tou-
rismus (Kulturtourismus), die Brauchtumspflege, die Lan-
desgeschichte, die Heimatforschung und die internationa-
len Kulturangelegenheiten,

23. die Kulturstiftungen des Bundes und der Länder, die Stif-
tung Rheinland-Pfalz für Kultur einschließlich des Kul-
tursommers Rheinland-Pfalz.

§ 8 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,  

Landwirtschaft und Weinbau

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau umfasst die Angelegenhei-
ten der Wirtschaft, des Verkehrs, der Landwirtschaft und des 
Weinbaus, insbesondere
1. die Wirtschaftspolitik, 
2. die regionale und sektorale Strukturpolitik,
3. die europäische Integration, die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und die internationale Kooperation im 
Rahmen der Zuständigkeiten des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau,

4. die Angelegenheiten des Mittelstands und der Industrie, 
den Binnenhandel, die Außenwirtschaft und das Standort-
marketing sowie das Messewesen,

5. das Kartellwesen und den Wettbewerb, das öffentliche Auf-
tragswesen einschließlich der Vergabeprüfstelle, die Verga-
bekammern, die Preisbildung und die Preisüberwachung,

6. die Angelegenheiten des Handwerks und das Gewerbe-
recht, 

7. die Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern, 
die Handwerkskammern, die Landesinnungsverbände 
und die Ingenieurkammer,

8. die Rechtsaufsicht über öffentlich-rechtliche Kreditinsti-
tute, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben, sowie den 
Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, die Versicherungs-
aufsicht über private Versicherungsunternehmen, die 
Aufsicht über die Versorgungsanstalt bei der Landeszahn-
ärztekammer Rheinland-Pfalz sowie die Versorgungsein-
richtungen der Bezirksärztekammern Koblenz und Trier, 
das Genossenschaftswesen und die Wirtschaftsprüferange-
legenheiten,

9. die außerschulische berufliche Aus- und Weiterbildung,
10. die ressortübergreifende Koordination für die Anerken-

nung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, 
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11. das Bergwesen einschließlich der Nachsorge für Folgen 
des untertägigen Altbergbaus, die geologische Landesun-
tersuchung, das Mess- und Eichwesen im Rahmen der 
eichrechtlichen Vorschriften; die Rohstoffwirtschaft, ein-
schließlich der Förderung von Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben, 

12. die Energieaufsicht, die Regulierungskammer Rheinland-
Pfalz, 

13. die allgemeine Wirtschaftsförderung (einschließlich EU-
Förderung), die Mittelstandsförderung, die Förderung 
strukturschwacher Gebiete, die Förderprogramme der 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), 

14. die Verwaltungsbehörde des rheinland-pfälzischen EFRE-
Programms, 

15. die Technologieförderung, die Innovations- und Export-
förderung in der Gesundheitswirtschaft, die einzelbe-
triebliche Innovationsförderung, die Innovations- und 
Gründerzentren, die wirtschaftsnahen Einrichtungen zur 
Innovationsförderung und der Technologie- und Wissens-
transfer, soweit nicht der Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Wissenschaft und Gesundheit berührt ist, sowie 
die Maßnahmen zur Motivation von Innovationen in der 
Wirtschaft,

16. die Koordinierung und Förderung der Digitalisierung in 
der Wirtschaft und der  Digitalen Wirtschaft, die Vernet-
zung und Anbindung an Einrichtungen wie u. a. an Di-
gital Hubs sowie das Postwesen; § 1 Nr. 24 und 25 bleibt 
unberührt,

17. die Förderung und Vernetzung von Existenzgründungen 
und Startups sowie die Förderung der Gründungsbereit-
schaft,

18. die Förderung und Vernetzung der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft, die Weiterentwicklung des Kreativstand-
orts Rheinland-Pfalz, soweit nicht die Zuständigkeit der 
Staatskanzlei und des Ministeriums für Familie, Frauen, 
Kultur und Integration gegeben ist,

19. die Konversion von militärischen Liegenschaften mit 
Ausnahme der Flughäfen,

20. den Tourismus, das Bäder- und Kurwesen,
21. die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung,
22. die Verkehrspolitik (Straßen-, Luft-, Schiffs- und Gü-

terverkehr einschließlich Schienengüterverkehr), die 
Nahmobilität einschließlich der diese Verkehrsträger be-
treffenden Nachhaltigkeitsfragen und die verkehrsträger-
übergreifenden Grundsatzfragen, 

23. die Angelegenheiten des Straßenverkehrs, des Kfz-Zulas-
sungswesens, des Luftverkehrs, der Schifffahrt und Häfen,

24. den Personen- und Güterverkehr im Rahmen der Zustän-
digkeiten nach Nummer 22,

25. das Straßenwesen, die Straßenplanung, den Straßenbau, 
die Straßenunterhaltung und den Straßenbetrieb,

26. den Pflanzenbau, den Gartenbau sowie den Pflanzen- und 
Rebschutz,

27. die Landtechnik- und Agrarmeteorologie,
28. die Weinwirtschaftspolitik, das Weinrecht sowie die An-

gelegenheiten des Weinbaus, der Staatsweingüter und der 
Weinüberwachung; § 11 Nr. 15 bis 17 bleibt unberührt,

29. das Beratungs- und Versuchswesen in der Agrarwirtschaft 
sowie angewandte Forschung in der Wein- und Keller-
wirtschaft, Agrarforschung, die Anpassung der Landwirt-
schaft an die Folgen des Klimawandels,

30. die Angelegenheiten der Europäischen Union für den 
Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung so-
wie einheitliche gemeinsame Marktorganisation, die Pro-

gramme zur Förderung der Land-, Wein- und Agrarwirt-
schaft sowie der Entwicklung des ländlichen Raumes; § 11 
Nr. 15 bis 17 bleibt unberührt,

31. die Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz,
32. die konzeptionelle Planung und Durchführung der land-

wirtschaftlichen Förderprogramme aus Mitteln der Euro-
päischen Union und des Bundes; § 11 Nr. 16 bleibt unbe-
rührt,

33. die Grundsatzfragen der Agrarwirtschaft und der land-
wirtschaftlichen Betriebswirtschaft; § 11 Nr. 15 bleibt 
unberührt,

34. die Grundsatzfragen der Agrar- und Agrarmarktpolitik 
sowie der Politik der ländlichen Entwicklung, die Pro-
gramme zur Förderung der Land-, Wein- und Agrarwirt-
schaft sowie der Entwicklung des ländlichen Raums; § 11 
Nr. 15 bis 17 bleibt unberührt,

35. die Bescheinigende Stelle Rheinland-Pfalz für EU-Agrar-
förderung,

36. die Verwaltungsbehörde des rheinland-pfälzischen ELER-
Programms,

37. die EGFL/ELER-Zahlstelle des Landes Rheinland-Pfalz,
38. die berufsbezogenen und organisatorischen Fragen des 

landwirtschaftlichen Schulwesens einschließlich der 
obersten Fachaufsicht über die landwirtschaftlichen be-
rufsbildenden Schulen, die Mitwirkung bei wichtigen 
landwirtschaftlichen Belangen im Rahmen der Zuständig-
keiten des für die Angelegenheiten des Schulwesens zu-
ständigen Ministeriums,

39. das Wein- und Agrarmarketing,
40. die Aufsicht über die Landwirtschaftskammer Rheinland-

Pfalz und die Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzi-
schen Weinbaugebiete,

41. die Tierproduktion, die Futtermittelüberwachung,
42. die Koordination der Cross Compliance bei Agrarzahlun-

gen der Europäischen Union.

§ 9 
Ministerium für Bildung

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung umfasst 
die Angelegenheiten der frühkindlichen Bildung und des 
Schulwesens, insbesondere
1. das gesamte Schul- und Unterrichtswesen, 
2. die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung,
3. die Grundlagen der Bildungspolitik einschließlich der 

frühkindlichen Bildung,
4. das Pädagogische Landesinstitut einschließlich der Lehre-

rinnen- und Lehrerfortbildung,
5. die Schulsozialarbeit,
6. die Kindertagesbetreuung, die Fachkräftevereinbarung 

Kita und das diesbezügliche Kinder- und Jugendhilferecht,
7. die Ferienbetreuung.

§ 10 
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und 
Gesundheit umfasst die Angelegenheiten der Hochschulen 
und der Förderung der Wissenschaft, Forschung und Lehre 
sowie die gesundheitspolitischen Angelegenheiten, insbeson-
dere 
1. das Hochschulwesen,
2. die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre,
3. die Ausbildungsförderung,
4. die wirtschaftsnahe Forschung und Forschungsinfrastruk-

tur sowie den Wissenstransfer, soweit nicht die Zuständig-
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keit des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau gegeben ist,

5. das wissenschaftliche Bibliothekswesen,
6. die Beziehungen des Staates zu den Religionsgemeinschaften,
7. die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften 

Speyer, das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung sowie die Landeszentrale für politische Bil-
dung,

8. die akademischen Heilberufe (einschließlich der Aufsicht 
über die Landesärztekammer, die Landeszahnärztekam-
mer, die Landesapothekerkammer, die Landespsychothe-
rapeutenkammer und die Landespflegekammer),

9. die Krankenversicherung,
10. die Gesundheitspolitik einschließlich der Gesundheits-

förderung, des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der 
Seuchenbekämpfung,

11. die Gesundheitsökonomie und die Gesundheitsberichter-
stattung,

12. das Krankenhausrecht, die Krankenhausplanung und die 
Krankenhausfinanzierung,

13. die psychiatrische Versorgung,
14. das Arzneimittel- und Apothekenwesen,
15. den Katastrophenschutz und die zivile Verteidigung im 

Gesundheitswesen; § 3 Nr. 14 bleibt unberührt.

§ 11 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,  

Energie und Mobilität

Der Geschäftsbereich des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie und Mobilität umfasst die Umwelt, die An-
gelegenheiten des ökologischen Land- und Weinbaus, der Er-
nährung, der Energie, der Mobilität, des Veterinärwesens, des 
Naturschutzes und der Lebensmittelüberwachung sowie das 
Forstwesen, insbesondere
1. die Umweltpolitik einschließlich der Umweltberichter-

stattung und der internationalen Umweltpolitik, dem Um-
weltinformationsrecht, der nachhaltigen Politik für Um-
weltentwicklung, der Umweltbildung und der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung - soweit nicht die Zuständigkeit 
anderer Ressorts gegeben ist -,

2. den Naturschutz und die Landespflege einschließlich des 
Biotop- und Artenschutzes sowie der Eingriffe in Natur 
und Landschaft, den Vertragsnaturschutz, den National-
park,

3. die raumbezogene Umweltplanung, die Beobachtung von 
Natur und Landschaft und das Landschaftsinformations-
system,

4. die Wasserwirtschaft einschließlich der finanziellen För-
derung sowie die wasserwirtschaftlichen Planungen und 
Informationssysteme,

5. den Schutz und die Bewirtschaftung des Grundwassers 
sowie der oberirdischen Gewässer, die Wasserversorgung, 
die ökologische Gewässerentwicklung, das Fischereiwe-
sen,

6. die Abwasserbeseitigung, den anlagenbezogenen Gewäs-
serschutz und den Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen,

7. den Hochwasserschutz und das Hochwasserrisikomanage-
ment, die Hydrologie- und Gewässerkunde, den ökologi-
schen Wasserbau,

8. die Trinkwasserüberwachung, die Überwachung von 
Badegewässern sowie von Schwimm- und Badebecken-
wasser, den gesundheitlichen Umweltschutz und die Um-
welttoxikologie,

9. die Forstpolitik und die forstliche Hoheitsverwaltung,
10. die Leitung des Landesbetriebs Landesforsten Rheinland-

Pfalz, 
11. die Jagdpolitik und das Jagdwesen,
12. die Gewerbeaufsicht,
13. die Aufsicht über das Inverkehrbringen von gefährlichen 

Stoffen, die Chemikaliensicherheit und die Gentechnik,
14. das Immissionsschutzrecht, die Luftreinhaltung und die 

Luftqualitätsüberwachung, die Anlagensicherheit, die 
Störfallvorsorge, den Schutz vor Lärm und Erschütte-
rungen, die Lärmminderungsplanung nach der Richtlinie 
2002/49/EG, den Schutz vor nicht ionisierender Strah-
lung und elektromagnetischen Feldern, unberührt bleibt 
die Zuständigkeit des für die Angelegenheiten des Ver-
kehrs zuständigen Ministeriums,

15. die Grundsatzfragen des ökologischen Wein- und Land-
baus, das Beratungs- und Versuchswesen für den ökologi-
schen Wein- und Landbau, die nachwachsenden Rohstoffe 
und die Beratung bei der Verarbeitung und Vermarktung 
von Lebensmitteln,

16. bei der Förderung aus Mitteln der Europäischen Union 
und des Bundes die konzeptionelle Planung des ökolo-
gischen Wein- und Landbaus, der Förderung des Ver-
tragsnaturschutzes, des Schulprogramms für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse  sowie die Förderung der Natura 
2000-Gebiete und der Wasserwirtschaft,

17. die Mitwirkung bei der konzeptionellen Planung der in-
vestiven Förderung der Verarbeitung und Vermarktung 
regionaler Produkte sowie bei der fachlichen Ausgestal-
tung der Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen,

18. die Abwehr und Bekämpfung von Tierseuchen, den Tier-
schutz, die Tierkörperbeseitigung, die Tiergesundheit und 
das Qualitätsmanagement, 

19. die Ernährungsberatung sowie die Ernährungsbildung,
20. die Aufsicht über die Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz 

und die Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz,
21. den gesundheitlichen Verbraucherschutz, insbesondere 

die Überwachung von Lebensmitteln tierischer und nicht 
tierischer Herkunft und sonstigen Bedarfsgegenständen, 
die toxikologische Analytik sowie – soweit Agrarproduk-
te betroffen sind, in Kooperation mit dem für die Angele-
genheiten der Landwirtschaft zuständigen Ministerium  –
die Kennzeichnung von Lebensmitteln,

22. die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe ein-
schließlich der Förderung von Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben,

23. den Schutz vor ionisierender Strahlung einschließlich der 
Röntgenstrahlen, die Angelegenheiten der Kernenergie 
und der kerntechnischen Sicherheit und Sicherung, die 
Radioökologie und die Strahlenschutzvorsorge, die atom-
rechtliche Aufsicht über kerntechnische Anlagen und 
Einrichtungen, die Überwachung radioaktiver Abfallstof-
fe und die Fernüberwachung kerntechnischer Anlagen,

24. die Abfall- und Kreislaufwirtschaft,
25. den vorsorgenden, nachsorgenden und technischen Bo-

denschutz sowie Altlasten,
26. die Technologien der Entsorgung im Bereich der Sied-

lungs- und Sonderabfallwirtschaft, die Entsorgungspla-
nung und die Altlastensanierung, die Ressourceneffizienz 
und Umwelttechnik,

27. die Energiepolitik, die Grundsatzfragen der Energiewen-
de, die Erneuerbaren Energien, die Energieberatung ein-
schließlich der Energieagentur, die Energieversorgung 
und Energieinfrastruktur, die Energiewirtschaft, die Ener-
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gieeffizienz und das Energieeinsparrecht, die energetische 
Nutzung von Abfall- und Reststoffen sowie nachwach-
sender Rohstoffe, die Aufsicht über Planfeststellungsver-
fahren für Energieanlagen,

28. die Förderung von Technologien sowie Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben zur effizienten, regenerativen 
Energieerzeugung, -regelung, -speicherung und -nutzung 
sowie der Sektorkopplung,

29. die Erarbeitung und Umsetzung der Wasserstoffstrategie, 
soweit es nicht die Belange des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau betrifft,

30. die Angelegenheiten des Klimaschutzes, einschließlich des 
Klimaschutzes in der Landwirtschaft, sowie des Treib-
hausgasemissionshandels,

31. den Schienenverkehr (mit Ausnahme des Schienen-
güterverkehrs), den öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV), den Busfernverkehr sowie Fragen der multimo-
dalen Ergänzung des ÖPNV und des Schienenpersonen-
verkehrs, 

32. die Mobilitätspolitik einschließlich Fragen der nachhal-
tigen Mobilität auf der Schiene und im ÖPNV, soweit 
nicht der Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau betroffen 
ist.

§ 12

(1) Diese Anordnung tritt am 18. Mai 2021 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung über die Geschäftsver-
teilung der Landesregierung Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 
2016 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Anordnung vom 
11. Juni 2019 (GVBl. S. 234), BS 1103-4, außer Kraft.

Mainz, den 18. Mai 2021
Die Ministerpräsidentin

Malu Dreyer
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